
Einladung  HA 15/00 Seite: 1/2

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Hauptausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und 
Ratsherren sowie bürgerlichen 
Mitglieder

Der Vorsitzende des
Hauptsausschusses
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118  1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail:        inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 22.05.2015

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer 

öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

am Montag, den 08.06.2015 um 19:00 Uhr im  Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, 
Wittstocker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

   Öffentlicher Teil

1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit   
2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.05.2015   
4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   

5 Bericht der Verwaltung 
- öffentlicher Teil -   VO/15/092

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern   

7 Erlass einer neuen Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen 
der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch   VO/15/088

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

8 Bericht der Verwaltung 
- nichtöffentlicher Teil -   VO/15/093

9 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
10 Berichtswesen gemäß Richtlinien   
10.1 Personalbericht vom 01.06.2014 bis 31.05.2015   VO/15/091
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11 Berichte aus den Gesellschaften   
12 Tausch eines Grundstückes am Schäferweg   VO/15/084

13 Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts   

Mit freundlichen Grüßen

gez. Verena Fischer-Neumann

Vorsitzende
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/15/092

öffentlich
21.05.2015

Roland Krügel

Inga Ries

Bericht der Verwaltung 
- öffentlicher Teil -
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2015 Hauptausschuss

Siehe Anlage

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 

 Beschlussumsetzungstabelle, öffentlicher Teil, Juni 2015

TOP 5
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Schlagwort Beschluss zum 
Tagesordnungspunkt/Thema

beraten 
am 

Beteiligung 
anderer 
Gremien 

Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung 

 

 Anlage zur Sitzung des Hauptausschusses    Seite 1 

Alte Ahrenloher Schule 
Umbau und energetische 
Optimierung zum 
Dorfgemeinschaftshaus/-treff 

Antrag auf ELER-Mittel für die Alte Ahrenloher 
Schule 

09.03.2015 
TOP 7 -/- 

Der Antrag wurde fristgerecht  über das Regionalmanagement der Aktiv-Region Pinneberger 
Marsch und Geest  an das LLUR eingereicht. Voraussichtlich wird Ende April 2015 über die 
vorliegenden Anträge entschieden. Die  Planungen werden am 30.04.2015 mit den möglichen 
künftigen Nutzern abgestimmt. Laut Mitteilung des LLUR war der Tornescher Antrag 
vollständig und inhaltlich in Ordnung. Gründe für die Zurückstellung waren u.a. das 
landespolitische Ranking, bei dem unser Thema „Dorfentwicklung“ nur auf Platz 4 stand. 
Zudem sind eine Menge Anträge (68) eingereicht worden und die Mittel waren begrenzt. 
Eine direkte Förderung über die Aktiv-Region Pinneberger Marsch und Geest ist möglich, 
jedoch ist hier die Fördersumme auf 100.000 € begrenzt. Das Land Schleswig-Holstein 
wird dieses Jahr noch sog. Leitprojekte u.a. zum Thema „Erhalt des ländlichen 
Kulturerbes“ fördern. Sobald die Antragsvoraussetzungen bekannt sind, sollte 
entschieden werden, die Alte Ahrenloher Schule“ evtl. für dieses Programm anzumelden.  

AZV 
ö-r Vertragung Übertragung 
Aufgabe Abwasserbeseitigung 

Beschlussempfehlung an die RV, die Aufgabe 
der Abwasserentsorgung auf den AZV zu 
übertragen (optional) 

16.06.2014 
TOP 8 

Rat 01.07.2014, 
 TOP 8 

Die Stadt Tornesch hat den AZV darüber unterrichtet, dass die Stadt Tornesch den Beschluss 
gefasst hat. Dies ist aber noch nicht in allen Ämtern, Gemeinden und Städten der Fall. Kein 
neuer Sachstand, es haben noch nicht alle Kommunen zugestimmt. 

AZV 
ö-r Vertrag wg. Übertragung 
der Breitbandaktivitäten zwecks 
Verkaufs der Sparte 

Beschlussempfehlung an die RV, den ö-r 
Vertrag zur Übertragung der Breitbandsparte 
zwecks Verkaufs zu  schließen 

08.09.2014 
TOP 9 Rat 07.10.2014 

Der Hauptausschuss hat dem ö-r Vertrag einstimmig beschlossen. Der Beschluss der 
Ratsversammlung steht noch aus. Die Ratsversammlung hat dem Abschluss des ö-r Vertrages 
zugestimmt. Der Beschluss wurde dem AZV mitgeteilt.  Kein neuer Sachstand, es haben 
noch nicht alle Kommunen zugestimmt. 

Rathaus 
Sanierung 

„Der Hauptausschuss fordert die Verwaltung 
auf, sowohl die Kosten für eine Rathaussanie-
rung als auch die Kosten für den Neubau 
eines Rathauses im Ortszentrum (alter 
Penny-Markt) an Hand von 
Vergleichsmodellen zu ermitteln. 
Die gesperrten Haushaltsmittel in Höhe von 
30T€ werden freigegeben.“  
 

11.05.2015 
TOP 9  

Die Stadtverwaltung wird über den Gemeindetag bzw. über den Städtetag nachfragen, 
welche Rahausbauten in der jüngsten Vergangenheit in Schleswig-Holstein entstanden 
sind und sich dann mit den Kommunen in Verbindung setzen. Das GLM wird nach den 
Vorgaben des Hauptausschusses (Dringlichkeiten, Prioritäten) das Konzept für eine 
Sanierung aufstellen.  

Ratssitzungsdienst 
Umstellung auf Tablet PC´s 

„Her HA spricht sich grundsätzlich für die 
Umsetzung des Ratssitzungsdienstes auf 
Tablet-PC´s aus und bittet die Verwaltung das 
Projekt weiter voran zu bringen und 
regelmäßig darüber  zu berichten.  

08.12.2014 
TOP 7 -/- 

Inzwischen wurde durch Bundesgesetz klargestellt, dass Tablet-PC´s für den 
Ratssitzungsdienst Ehrenamtlern künftig steuerfrei zur Verfügung gestellt werden dürfen. 
Ansonsten kein neuer Sachstand. Dieses Jahr fand wieder ein Allris-Anwendertreffen in 
Schleswig-Holstein statt. Als Ergebnis war festzustellen, dass sich immer mehr Kommunen für 
die Allris-App entscheiden. CC-egov ist gerne bereit, diese auch in Tornesch vorzustellen. 
Weiterhin  ist geplant, die quartalsmäßigen Sitzungsgeldabrechnungen über das System 
bereitzustellen. Die jährlichen steuerlichen Bescheinigungen werden jedoch weiterhin 
ausgedruckt und verteilt. Es wird um Mitteilung gebeten, ob eine Präsentation gewünscht 
wird.  
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/15/101

öffentlich
04.06.2015

Marion Grün

Marion Grün

Alte Ahrenloher Schule
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2015 Hauptausschuss
06.07.2015 Bau- und Planungsausschuss

Nach Beratung durch den Hauptausschuss am 03.03.2015 wurde die energetische 
Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses unter der Voraussetzung einer 75%-tigen 
Förderung durch aus GAK-Mitteln beschlossen. 
Aufgrund des erheblichen Antragsvolumens hat das MELUR den Antrag der Stadt Tornesch 
jedoch aus Gründen landespolitischer Bedeutung zurückgestellt.

Da möglicherweise im Herbst 2015 ein weiteres Förderprogramm bereitgestellt wird, in 
welchem das Projekt Berücksichtigung finden könnte, soll die geplante Sanierung des 
Dorfgemeinschaftshauses bis dahin ruhen.

Die vorbereitenden Untersuchungen der Bausubstanz haben allerdings ergeben, dass 
deutliche Feuchtigkeitseinträge im Sockel- und Fundamentbereich durch aufsteigende 
Grundfeuchte bestehen. Eine daraufhin durchgeführte Inspektion der Schmutzwasser- und 
Regenwasser-Grundsielleitungen mittels TV-Inspektion hat alarmierende Ergebnisse 
erbracht:

 Die Schmutzwasser-Hausanschlussleitung führt über den hinteren Gebäudeteil und 
entwässert sowohl das Wohnhaus Hörnweg 7 als auch den WC-Anbau des zu 
sanierenden Gebäudeteils. In längeren Teilabschnitten wurden 
Wasseransammlungen in der Grundsielleitung ermittelt, die von einer Versackung in 
der Leitung (vertikaler Versatz) verursacht werden. Die vorhandenen Betonschächte 
sind in einem schlechten Zustand und halten einer Dichtheitsprüfung nicht mehr 
stand.

 Die Regenwasser-Hausanschlussleitungen entwässern zum Teil über einen 
Sickerschacht und teilweise in den angrenzenden Graben. Im hinteren Gebäudeteil 
ist eine Grundsielleitung über längere Teilabschnitte ebenfalls versackt (vertikaler 
Versatz) im vorderen Gebäudebereich zeigt sie einen deutlichen Wurzeleinwuchs 
und ist nach zwei Metern komplett abgerissen.

Diese Versackungen verursachen erhebliche Gebäudeschäden und eine Sanierung duldet 
keinen Aufschub, da ansonsten weitere Bauschäden an der Gebäudesubstanz nicht zu 
verhindern sind. Zur Eindämmung des Feuchtigkeitseintrages an erdberührten Bauteilen des 
gesamten Gebäudes ist es im ersten Schritt dringend erforderlich, die Schmutzwasser- und 
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Regenwasser- Grundsielleitungen noch vor Wintereinbruch zu erneuern. Andernfalls ist 
durch zusätzlich entstehende Versackungen die Entwässerung der Wohnungen gefährdet.

Diese Maßnahme ist somit unabhängig von der ursprünglich geplanten  Gesamtsanierung 
unbedingt erforderlich um das Gebäude und damit die Wohnungen auf Dauer zu erhalten. 
Die Kosten für die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserableitung werden mit ca. 
47.000,- € zzgl. Nebenkosten beziffert.

Um die beiden entkernten Räume des künftigen Dorfgemeinschaftshaus unbeschadet durch 
den Winter zu bringen sind dort geringfügige Maßnahmen zur Frostsicherstellung 
erforderlich. Diese sollen parallel zu der Grundleitungssanierung durchgeführt werden.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/15/088

öffentlich
21.05.2015

Inga Ries
Verena Fischer-Neumann
Inga Ries

Erlass einer neuen Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der 
öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.06.2015 Hauptausschuss
23.06.2015 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Im Jahr 2000 hat die Stadt Tornesch erstmalig eine Gebührensatzung über die 
Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr erlassen, die in der Fassung des 1. 
Nachtrages noch immer in Kraft ist. Die Gebührentarife wurden damals von der Vollzugs- 
und Vollstreckungskostenordnung des Landes übernommen, was damals üblich war. Ein 
Normenkontrollverfahren würde unsere Satzung aber nicht mehr standhalten, da die 
Rechtsprechung eine eigene Gebührenkalkulation verlangt. Dies hat die Verwaltung mit 
Unterstützung der KUBUS GmbH getan, und sämtliche Gebührensätze neu kalkuliert. 
Zugrunde gelegt dürfen nur die einsatzspezifischen Kosten, d.h. Kosten für das generelle 
Vorhalten einer öffentlichen Feuerwehr können in der Kalkulation nicht berücksichtigt 
werden. Insofern sind die ermittelten Gebührensätze niedriger als in der bisherigen 
Feuerwehrgebührensatzung. 

Die KUBUS GmbH hat die Stadt Tornesch nicht nur bei der Kalkulation der Gebühren 
begleitet, sondern auch die Berechnungsmatrix zur Verfügung gestellt, so dass die 
Kalkulation jährlich fortgeschrieben werden kann.   

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

TOP 8
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Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Die Einnahmen für abrechnungsfähige Leistungen der Feuerwehr werden aufgrund der 
geringeren Gebührensätze voraussichtlich sinken. Der Haushaltsansatz lag bei 15.000 €/p.a. 
Dieser Ansatz wurde auch meistens knapp erreicht.  

Zu E: Beschlussempfehlung  

Die Ratsversammlung beschließt die der Vorlage anliegende Satzung für Einsätze und 
Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch und beauftragt den 
Bürgermeister, die Satzung auszufertigen und zu veröffentlichen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
 Satzungsentwurf

TOP 8
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Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen  

der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, 
(GVOBl. SH 2003, S.57), zuletzt geä. durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.12.2014 (GVOBl. SH 2014, 
S. 473), des § 29 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerweh-
ren (Brandschutzgesetz- BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. SH 1996, S. 200), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.12.2014, (GVOBl. SH 2014, S. 489) und der §§ 2 und 6 Kommunalabgabenge-
setz - KAG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. SH 2005, S. 27), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 30. November 2012 (GVOBl. SH 2012, S. 
740) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 23.06.2015 
folgende Satzung erlassen. 

 

§ 1 
Gegenstand der Gebührenerhebung 

(1) Die Stadt erhebt für die Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr, nachfol-
gend als "Feuerwehr" bezeichnet, Gebühren nach dem als Anlage beigefügten "Gebüh-
rentarif", der Bestandteil dieser Satzung ist. 

(2) Für besondere Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit Einsätzen und Leis-
tungen nach Absatz 1 erhebt die Stadt zusätzliche Kostenerstattungsbeträge nach Maß-
gabe dieser Satzung. 

(3) Ansprüche der Stadt (insbesondere zivilrechtliche Ansprüche) für andere als die in der 
Anlage zu dieser Satzung bezeichneten Leistungen bleiben von dieser Satzung unbe-
rührt.  

(4) Gebühren werden auch bei missbräuchlicher Alarmierung der Feuerwehr erhoben. 

 

§ 2 
Bemessungsgrundlage 

(1) Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Gebühren ist die Einsatzzeit des Perso-
nals und der im Gebührentarif genannten Fahrzeuge, soweit sie zum Einsatz gekommen 
sind. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr bei Fehlalarmen ist abweichend von Absatz 1 der 
einzelne Einsatz, sofern im Einzelfall nicht die Berechnung der Gebühr nach Absatz 1 in 
Verbindung mit Tarifteil 1 und 2 der Anlage zu dieser Satzung eine höhere Gebühr 
ergibt. 

(3) Der Einsatz des Personals sowie die Auswahl der Geräte und Fahrzeuge erfolgt ent-
sprechend der gültigen Alarm- und Ausrückeordnung der Feuerwehr Tornesch. Nach der 
Lagebeurteilung am Ereignisort liegt der Einsatz von Personal, Geräten und Fahrzeugen 
im pflichtgemäßen Ermessen der Einsatzleitung der Feuerwehr. 

(4) Einsatzzeit ist die Zeit von der Alarmierung der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Torne-
sch bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft aller zum Einsatz gekommenen 
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Fahrzeuge. Für jede angefangene halbe Stunde der Einsatzzeit werden 50 % der im 
Gebührentarif jeweils genannten Gebühren erhoben. 

(5) Für die bei Einsätzen und Leistungen der Feuerwehr  

a) entstandenen Ausgaben für verbrauchbare Stoffe, die unmittelbar zur Gefahren-
abwehr verwendet worden sind, 

b) Entschädigungen nach den §§ 33 und 34 BrSchG sowie 

c) die Abgeltung eigener Aufwendungen in Höhe von 6% des Betrages nach Nr. 1 
und 2 (höchstens jedoch 100 €) werden Auslagen neben den Gebühren erhoben.  

(6) Muss die öffentliche Feuerwehr der Stadt Tornesch wegen oder infolge eines Einsatzes 
oder einer Leistung besondere Leistungen Dritter in Anspruch nehmen, so werden die 
dafür entstehenden tatsächlichen Entgelte zusätzlich zu den Gebühren nach dieser Sat-
zung in Rechnung gestellt. 

 

§ 3 
Gebührenschuldner 

(2) Gebührenschuldner ist, wer die Leistung der öffentlichen Feuerwehr in Anspruch ge-
nommen hat oder wem der Einsatz der öffentlichen Feuerwehr zugute gekommen ist. 
Das sind im Einzelnen: 

a) der Auftraggeber der Leistung, 

b) derjenige, der den Einsatz der Feuerwehr veranlasst, verursacht oder zu vertreten 
hat, 

c) derjenige, in dessen wirklichen oder mutmaßlichen Interesse die Feuerwehr tätig 
geworden ist, 

d) bei der Gestellung von Brandsicherheitswachen der jeweilige Veranstalter, ferner 
der Grundstückseigentümer, Verpächter, Vermieter oder Auftraggeber, der das 
Grundstück für die Veranstaltung zur Verfügung stellt, 

e) der Eigentümer oder Besitzer einer Brandmeldeanlage, wenn diese Anlage einen 
Fehlalarm auslöst. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei vorsätzlicher Brandstif-
tung und sonstigem vorsätzlichen Verhalten haftet nur der Täter. 

 

§ 4 
Gebührenfreiheit, Härtefälle 

(1) Für den Geschädigten ist der Einsatz der Feuerwehr nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 
Brandschutzgesetz gebührenfrei. 

(2) Gebührenfrei sind Einsätze der Feuerwehr, die im Rahmen des Gesetzes über den Ka-
tastrophenschutz in Schleswig-Holstein zur Abwehr von Katastrophen und zur Vorberei-
tung der Katastrophenabwehr durchgeführt werden.  

(3) Keine Gebühren werden erhoben für Maßnahmen zur Brandverhütung und zur Durch-
führung brandschutztechnischer Sicherheitsmaßnahmen (z.B. beim Verladen von feuer-
gefährlichen oder explosiven Materialien, wenn dies zum Schutz der Nachbarschaft er-
forderlich ist). 

(4) Von der Erhebung von Gebühren oder Kosten kann die Stadt Tornesch ganz oder teil-
weise absehen, soweit sie nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder der 
Verzicht aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 
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§ 5 
Entstehung und Fälligkeit 

(1) Die Gebühr entsteht mit dem Ende des Einsatzes, auch wenn es zu einer tatsächlichen 
Hilfeleistung aus Gründen, die die Feuerwehr nicht zu vertreten hat, nicht gekommen ist. 

(2) Die Gebühr wird 2 Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(3) Die vorstehenden Absätze gelten für Kostenerstattungsansprüche nach § 2 Abs. 5 und 6 
dieser Satzung entsprechend. 

(4) Die Feuerwehr kann die Ausführung einer Leistung oder die Überlassung von Geräten 
von einer vorherigen angemessenen Sicherheitsleistung für die Gebühren abhängig ma-
chen. 

 
§ 6 

Haftung 

(1) Die Feuerwehr haftet nicht für Schäden, die durch notwendige Maßnahmen des abweh-
renden Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung nach § 1 BrSchG verursacht 
wurden. Der Betroffene hat die Feuerwehr von Ersatzansprüchen Dritter wegen solcher 
Schäden freizustellen. 

(2) Für sonstige Personen- und Sachschäden, die bei der Durchführung eines Einsatzes  
oder einer Leistung entstehen, haftet die Feuerwehr nur bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit. § 33 BrSchG bleibt unberührt. Bei gebührenpflichtigem Einsatz hat der Ge-
bührenschuldner die Feuerwehr von Ersatzansprüchen Dritter wegen einsatzbedingter 
Schäden freizustellen, sofern diese von der Feuerwehr nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verursacht worden sind. 

(3) Die Feuerwehr haftet nicht für Personenschäden oder Sachschäden, die durch unsach-
gemäße Behandlung der in Anspruch genommenen Geräte und Ausrüstungsgegenstän-
de durch den Gebührenschuldner verursacht worden sind. 

 

§ 7 
In – Kraft - Treten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Gebührensatzung der Gemeinde Tornesch über die Inanspruchnahme der Freiwilligen 
Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung) vom 29.03.2000 in der Fassung der 1. Nachtrags-
satzung vom 11.07.2001 außer Kraft. 

 

Tornesch, den <Ausfertigungsdatum> 
 
 
Roland Krügel 
Bürgermeister        
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Anlage zur Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der 
Stadt Tornesch: 

 

Gebührentarif: 

 

Tarifteil 1 – Gebühren für Personaleinsatz    

1.1. Einsatzkraft der Feuerwehr je Std. 18,28 € 

Tarifteil 2 – Gebühren für Fahrzeugeinsatz    

2.1. Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, Standort Esingen je Std. 32,65 € 

2.2. Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 je Std. 36,97 € 

2.3. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 HLF,  

Standort Ahrenlohe 

je Std. 36,09 € 

2.4. Löschgruppenfahrzeug LF 10, Standort Esingen je Std. 39,86 € 

2.5 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, Standort Ahrenlohe Je Std. 30,78 € 

2.6. Hubrettungsbühne 23/12 HRB, Standort Esingen je Std. 38,64 € 

2.7. Gerätewagen Logistik GW-L, Standort Ahrenlohe je Std. 24,05 € 

2.8. Gerätewagen Logistik GW-L, Standort Esingen je Std. 24,88 € 

2.9.. Einsatzleitwagen ELW, Standort Esingen je Std.  31,37 € 

2.10. Mannschaftstransportwagen MTW, Standort Esingen je Std. 23,81 € 

2.11. Mehrzweckfahrzeug MZF, Standort Ahrenloe Je Std.  40,92 € 

2.12. Jugendfeuerwehrbus , Standort Ahrenlohe je Std. 19,26 € 

Tarifteil 3 – Pauschalen   

3.1 Bei Fehlalarmierungen (durch fehlerhaft arbeitende 
Brandmeldeanlagen oder bei mutwilliger Fehlalarmie-
rung) erfolgt die Gebührenberechnung je Einsatz zu 
nachstehendem Gebührensatz, sofern nicht nach Ta-
rifteil 1 und 2 höhere Gebühren im Einzelfall gefordert 
werden können. 

je Einsatz 201,18 € 
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